
1 

c. 283 § 2 CIC 

 

„Ipsis [sc.: clericis] autem competit ut debito et sufficienti quotannis gaudeant feriarum tempore, 
iure universali vel particulari determinato.“ 

„Es steht ihnen [sc.: den Klerikern] aber eine gebührende und ausreichende jährliche Urlaubszeit 
zu, die nach allgemeinem oder partikularem Recht bestimmt ist.“ 

 

von Martin Rehak 

 

Sommerzeit – Urlaubszeit. War die Sommerfrische im 19. Jh. und anfangs des 20. Jh. noch der Aristo-
kratie und dem gehobenen Bürgertum vorbehalten, entwickelte sich zwischen den Weltkriegen und in 
der Ära des Wirtschaftswunders das Phänomen des Urlaubmachens, wie wir es heute kennen. Auch 
die Kirche ging hier mit der Zeit. Während dem CIC/1917 das Konzept eines Urlaubs der Geistlichen 
noch völlig fremd war, statuiert c. 283 § 2 CIC das Recht des Klerus auf einen angemessenen Urlaub. 
Motor der Modernisierung war auch hier das Zweite Vatikanische Konzil, das sich im Dekret Presbyter-
orum ordinis über Dienst und Leben der Priester, hier Nr. 20 (vgl. AAS 58 [1966] 991–1024, hier 1021) 
für eine gerechte Entlohnung der Priester ausspricht, die so zu bemessen ist, dass sie „Presbyteris per-
mittat quotannis debitum et sufficiens habere feriarum tempus (dt.: den Priestern gestattet, jährlich 
den verdienten und notwendigen Urlaub zu nehmen)“. Das kodikarische Recht greift diesen konziliaren 
Programmsatz bis in den Wortlaut hinein auf, verweist für nähere Einzelheiten jedoch auf das allge-
meine oder partikulare Recht. Wie ist nun dort der Urlaub, insbesondere dessen maximale Dauer, ge-
regelt?  

Ausdrückliche Festlegungen bietet der Kodex lediglich für die Pfarrer und Pfarrvikare, wobei dies kon-
textuell durch die Residenzpflicht beider Personengruppen in ihrer jeweiligen Pfarrei veranlasst ist. 
Gemäß c. 533 § 2 CIC wird einem Pfarrer die Abwesenheit von der Pfarrei zu Urlaubszwecken für bis 
zu einem Monat jährlich gestattet. Gemäß c. 550 § 3 CIC ist ein Pfarrvikar in Sachen Urlaubsanspruch 
einem Pfarrer gleichgestellt. Ein solcher Urlaub kann ohne Unterbrechung oder in mehreren Stücken 
genommen werden. Die Teilnahme an Einkehrtagen (Exerzitien) wird nicht auf diese einmonatige Ur-
laubszeit angerechnet. Die Frage, was die Zeitangabe „ein Monat“ umgerechnet in Tage bedeutet, lässt 
sich mithilfe des c. 202 § 1 CIC eindeutig beantworten: Sofern – wie hier – im Recht nichts anderes 
bestimmt wird, versteht man unter einem Monat einen Zeitraum von 30 Tagen. Das kodikarische Recht 
differenziert dabei nicht weiter nach Arbeits-, Werk-, Sonn- oder Feiertagen.  

Für sonstige Priester enthält das allgemeine Recht des Kodex keine Urlaubsregelung. Eine partikular-
rechtliche Regelung bietet aber beispielsweise Art. 28 der Priesterbesoldungsordnung des Bistums 
Würzburg vom 01.07.2014 (vgl. Abl Würzburg 160 [2014] 263–280, hier 277). Dort wird ohne weitere 
Festlegungen die kodikarische Regelung des c. 533 § 2 CIC auf alle Priester ausgeweitet (ein Monat = 
30 Tage Urlaub pro Jahr). In der Vorgängernorm (Art. 17 der Priesterbesoldungsordnung 1998, in: Abl 
Würzburg 144 [1998] 286–293, hier 292) war dazu noch erläutert worden, dass mindestens zwei Wo-
chen des Gesamturlaubs zusammenhängend genommen werden sollen; dass Jugendkurse, -freizeiten 
und Exerzitien keinen Urlaub darstellen; dass hingegen etwaige Erholungstage, die sich ein Priester 
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nach den Hochfesten gönnt, sehr wohl auf die besagten 30 Urlaubstage anzurechnen sind; und dass 
im Falle von Schulverpflichtungen der Urlaub während der Schulferien zu nehmen ist.  

Für ständige Diakone differenziert § 17 der Rahmenordnung für Ständige Diakone in den Bistümern der 
Bundesrepublik Deutschland vom 19.05.2015 (vgl. Abdruck in: Die Deutschen Bischöfe 101) danach, ob 
der Diakon hauptberuflich oder nebenberuflich für die Kirche tätig ist. Ist ersteres der Fall, so verweist 
§ 17 Abs. 1 Rahmenordnung auf das diözesane Recht. Für einen Diakon mit Zivilberuf ist hingegen der 
„kirchliche Urlaub“ mit dem Urlaub abgegolten, der ihm aufgrund seines jeweiligen Zivilberufs zusteht 
(vgl. ebd., § 17 Abs. 2). Selbiges dürfte defacto für „Priester mit Zivilberuf“ (Heribert Schmitz), nämlich 
mit dem Zivilberuf des Hochschullehrers, gelten. Die Dienst- und Vergütungsordnung für Ständige Di-
akone in den bayerischen Diözesen (vgl. Abdruck in: Abl Würzburg 162 [2016] 483–532) regelt das 
Thema Urlaub in § 15 Abs. 1 i.V.m. Anlage 2 Abs. 1: Hauptberufliche Diakone müssen demnach ihren 
Urlaub – in Absprache mit dem unmittelbaren Dienstvorgesetzten – im Ordinariat beantragen. In be-
sagter Anlage 2 Abs. 1 Ziff. 1 heißt es dann: „Der hauptberufliche Diakon erhält in Anlehnung an 
can. 533 § 2 CIC in jedem Kalenderjahr 31 Kalendertage Erholungsurlaub.“ Dazu sei angemerkt, dass 
der hauptberufliche Diakon zwar keine festen Arbeitszeiten kennt, gleichwohl jedoch bei Tätigkeit in 
Vollzeit in etwa von sechs Arbeitstagen pro Woche auszugehen ist (vgl. dazu § 13 der Dienst- und Ver-
gütungsordnung: „ein voller dienstfreier Tag in der Woche“).  

Für nichtständige Diakone hingegen fehlt – jedenfalls, soweit ersichtlich, im Würzburger Partikular-
recht – eine ausdrückliche Regelung. Sofern in den wenigen Monaten zwischen Diakonen- und Pries-
terweihe das Bedürfnis nach Erholungsurlaub zu befriedigen ist, wäre dieser wohl gemäß der zur 
Durchführung des Pastoralkurses etablierten Rechtspraxis zu gewähren (oder zu verweigern). 

Obschon sie aus kirchenrechtlicher und weihetheologischer Sicht keine Kleriker sind, sei an dieser 
Stelle ein Seitenblick auf die Zunft der Pastoralreferent(inn)en geworfen. Soweit ersichtlich, ist hier 
zunächst § 26 des Allgemeinen Teils des Arbeitsvertragsrechts der Bayerischen (Erz-)Diözesen [ABD] 
maßgeblich, wonach den Dienstnehmern im kirchlichen Dienst ein Jahresurlaub von 30 Arbeitstagen, 
bezogen auf eine fünftägige Arbeitswoche, zusteht. Im Falle einer sechstägigen Arbeitswoche (und Tä-
tigkeit in Vollzeit) mithin also ein Jahresurlaub von 36 Arbeitstagen. Dazu ergibt sich aus § 7 Abs. 1 der 
Dienstordnung für Pastoralreferenten/Pastoralreferentinnen in den Bayerischen (Erz-)Diözesen (publi-
ziert in: ABD, Teil C,1), dass sich die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit – in An-
lehnung an die Bestimmungen des TVöD in einem Umfang von 39 Stunden/Woche – in der Regel auf 
sechs Tage pro Woche verteilt, während gemäß § 9 der Dienstordnung jene Pastoralreferent(inn)en, 
die Religionsunterricht erteilen, dazu verpflichtet werden, ihren Urlaub in der unterrichtsfreien Zeit zu 
nehmen.  

Wie ist es nach alledem um den Urlaub der Bischöfe bestellt? Hier fehlen ausdrückliche rechtliche Nor-
mierungen. Zwar behandelt c. 395 CIC ausführlich die Residenzpflicht der Diözesanbischöfe und die 
rechtmäßigen Gründe für Absenzen. Sofern die Absenzen nicht durch die pflichtgemäße Wahrneh-
mung bischöflicher Aufgaben auf überdiözesaner Ebene (Teilnahme an Konzilien, Bischofssynoden, Bi-
schofskonferenzen) veranlasst sind (die hierfür aufgewandte Zeit gilt nicht als Absenz), kann sich ein 
Bischof – ähnlich wie ein Pfarrer oder Pfarrvikar – gemäß c. 395 § 2 CIC längstens einen Monat entfer-
nen, sei es an einem Stück oder in mehreren Stücken. Dass diese Abwesenheit für Urlaub genutzt wer-
den kann, ist nicht ausdrücklich gesagt. Müssen also Diözesanbischöfe immer arbeiten und haben nie 
Urlaub? Das wäre ein Fehlschluss, der an der Lebenswirklichkeit wie auch an der Rechtslage vorbei-
ginge. Denn es genügt für die maximal einmonatige bzw. 30-tägige Abwesenheit ein „angemessener 
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Grund (aequa causa)“. Das Bedürfnis nach Urlaub ist hier ohne weiteres zu subsumieren. Dass c. 395 
§ 2 CIC hier allgemeiner formuliert ist, hängt vermutlich damit zusammen, dass zum einen die außer-
diözesanen Aktivitäten des Diözesanbischofs nicht über Gebühr reglementiert werden sollen; und zum 
anderen das kodikarische Leitbild in Sachen Urlaubsrecht nun einmal – wie eingangs erwähnt – Vat. II, 
PO 20, und somit der Urlaub des einfachen Priesters ist.  
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